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RS OGH 1967/4/25 Okt1/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1967

Norm

ABGB §1053

HGB §375

Rechtssatz

Eine Vereinbarung, in der wohl die Anzahl der vom Verkäufer zu liefernden Radiogeräte und Fernsehgeräte festgelegt,

die Wahl der verschiedenen Typen aber dem Käufer überlassen ist, verp<ichtet beide Teile zur Lieferung bzw Abnahme

der Geräte nach der Bestimmung der Typen durch den Käufer.
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